
Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Geschichte der Badischen Verfassungsurkunde

Goldschmit, Robert

Karlsruhe i.B., 1918

IV. Wirksamkeit der Stände

urn:nbn:de:bsz:31-92057



38

8 48. Die Ständegliedcr sind berufen , über die Gegenstände ihrer
Beratungen nach eigener Überzeugung abznstiminen . Sie dürfen von
ihren Kommittenten keine Instruktionen annehmen.

8 49 . Kein Ständeglied kann während der Dauer der Versamm¬
lung ohne ausdrückliche Erlaubnis der Kammer , wozu es gehört , ver¬
haftet werden , der Fall der Ergreifung auf frischer Tat bei begangenen
peinlichen Verbrechen ausgenommen ^ .

§ 60. Die Stände können sich nur mit den nach gegenwärtigem
Grundgesetz zu ihrer Beratung geeigneten oder vom Großherzog beson¬
ders an sie gebrachten Gegenstände beschäftigen.

§ 61. Es besteht ein landständischer Ausschuß aus dem Präsidenten
der letzten Sitzung und drei anderen Mitgliedern der Ersten und sechs
Mitgliedern der Zweiten Kammer , dessen Wirksamkeit ans den nament¬
lich in dieser Urkunde ansgedrückten shall oder auf die von dem letzten
Landtag mit Genehmigung des ,Großherzogs an ihn gewiesenen Gegen¬
stände beschränkt ist.

Dieser Ausschuß wird vor dem Schluß des Landtags , auch bei jeder
Vertagung desselben , in beiden Kammern durch relative Stimmenmehr¬
heit gewählt . Jede Auflösung des Landtags zieht auch die Auflösung
des , wenn gleich schon gewühlten , Ausschusses nach sich.

8 62 . Die Kammern können sich weder eigenmächtig versammeln,
noch nach erfolgter Auflösung oder Vertagung beisammen bleiben und
beratschlagen.

IV . Wirksamkeit der Stände.

§ 63. Ohne Zustimmung der Stünde kann keine Auflage aus¬
geschrieben und erhoben werden.

8 84. Das Auflagen -Gesetz wird in der Regel für zwei Jahre ge¬
geben . Solche Auflagen jedoch, mit denen ans längere Zeit abgeschlos-
jene Verträge in umnittel barer Verbindung stehen , können vor Ablauf
des betreffenden Kontraktes nicht abgeändert werden.

8 66. Mit dem Entwurf des Änflagen -Gesetzcs wird das Staats¬
budget und eine detaillierte Übersicht über die Verwendung der verwillig-
teu Gelder von den früheren Etatsjahren übergeben . Es darf darin
kein Posten für geheime Ausgaben Vorkommen , wofür nicht eine schrift¬
liche, von einem Mitglied des Staatsministerinms kontrasignierte Ver¬
sicherung des Großhcrzogs beigebracht wird , daß die Summe zum
wahren Besten des Landes verwendet worden sei oder verwendet werden
solle.

"2 LIr . Art . 52 : Lucuu membrs cle la ckambrc uc pcut penckanl lu cluree cke I»
Session Lire poursuivi ui arrctö en matiöre criminelle , sank Is cus 6e klagrant ckdlit,
cpi'aprcs gue In cdamkre n. permis sa poursuite .« Ähnlich für die Mitglieder der
Pairskammer Art . 34 der dir . — l?. V . KZ 89 : „ Ein Mitglied des Landtags kann
wahrend der Dauer desselben weder verhaftet , noch von einen : Kriminalgerichte gerichtet
werden ohne ausdrückliche Bewilligung der Kammer , zu welcher es gehört ."
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8 56. Die Stände können die Verwilligung der Stenern nicht an

Bedingungen knüpfen.
8 67. Ohne Zustimmung der Stände kann kein Anlehen gültig ge¬

macht werden. Ausgenommen sind die Anlehen, wodurch etatsmäßige
Einnahmen zu etatsmäßigen Ausgaben nur anticipiert werden, so wie

die Geldaufnahmen der Amortisationskasse, zu denen sie vermöge ihres

Fnndations -Gesetzes ermächtigt ist.
Für alle Fälle eines außerordentlichen unvorhergesehenen dringen¬

den Staatsbedürfnisses , dessen Betrag mit Ken Kosten einer außer¬

ordentlichen Versammlung der Stände nicht im Verhältnis steht und

wozu das Kreditvotnm der Stände nicht reicht, ist die Zustimmung der

Mehrheit des Ausschusses hinreichend, eine Geldaufnahme gültig zu

machen. Dem nächsten Landtag werden die gepflogenen Verhandlungen
vorgelegt.

Z 58. Es darf keine Domäne ohne Zustimmung der Stände ver¬

äußert werden. Ausgenommen sind die zu Schuldentilgungen bereits

beschlossenenVeräußerungen , Ablösungen von Lehen, Erbbeständeu,
Gülten , Zinsen , Frohndiensten , Verkäufe von entbehrlichen Gebäuden,
von Gütern und Gefällen, die in benachbarten Staaten gelegen sind, und

alle Veräußerungen , die ans staatswirtschaftlichen Rücksichten zur Be¬

förderung der Landeskultur oder zur Aufhebung einer nachteiligen eige¬

nen Verwaltung geschehen. Der Erlös muß aber zu neuen Erwerbungen
verwendet werden oder der Schuldentilgungskasse zur Verzinsung über¬

geben werden.
Ausgenommen sind auch Täusche und Veräußerungen zum Zweck

der Beendigung eines über Eigentums - oder Dienstbarkeits -Verhältnisse

anhängigen Rechtsstreits, ferner die Wiedervergebnng heimgefallener
Thron -, Ritter - und Kammerlehen während der Zeit der Regierung des

Regenten, dem sie selbst heimgefallen sind.
Da durch diesen und den 8 67 der Zweck der pragmatischen Sanktion

über Staatsschulden und Staatsveränßernngen vom 1. Oktober 1806 und

vom 18. November 1808 vollständig erreicht ist, so hört die Verbindlich¬

keit derselben mit dem Tage auf, wo die landständische Verfassung in

Wirksamkeit getreten sein wird.
8 69. Ohngeachtet die Domänen nach allgemein anerkannten Grund¬

sätzen des Staats - und Fürstenrechts unstreitig Patrimonial -Eigentum

des Regenten und seiner Familie sind und Wir ne auch in dieser Eigen¬

schaft vermöge obhabender Pflichten als Haupt der Familie hiermit aus¬

drücklich bestätigen, so wollen Wir dennoch den Ertrag derselben außer

der darauf radicierten Zivilliste und außer anderen darauf haftenden

Lasten, so lange als Wir Uns nicht durch Herstellung der Finanzen in

dem Stand befinden werden. Unsere Untertanen nach Unserem innigsten

Wunsche Zu erleichtern, der Bestreitung der Staatslasten ferner belassen.

Die Zivilliste kann ohne Zustimmung der Stände nicht erhöht und

ohne Bewilligung des Großherzogs niemals gemindert werden.
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8 60. Jeder die Finanzen betreffende Gesctzesentwnrf geht zuerstan die Zweite Kammer nnd kann nur daun , wenn er von dieser angenom¬men worden, vor die Erste Kammer zur Abstimmung über Annahmeoder Richtaunahmc im ganzen ohne alle Abänderung gebracht werden^ .
Z 61. Tritt die Mehrheit der Ersten Kammer dein Beschluß derZweiten nicht bei, so werden die bejahenden und verneinenden Stimmenbeider Kammern zusammengezählt und nach der absoluten Mehrheitsämtlicher Stimmen der Ständebeschluß gezogen.
§ 62. Die alten auch nicht ständigen Abgaben dürfen nach Ablaufder Verwilligungszeit noch sechs Monate sorterhoben werden, wenn die

Ständevevsammlung aufgclöset wird , ehe ein neues Budget zustandekommt, oder wenn sich die ständischen Beratungen verzögern.
§ 63. Bei Rüstungen zu einem Kriege und während der Dauereines Krieges kann der Großherzog zur schleunigen und wirksamen Er¬füllung seiner Bundespflichten auch vor eingeholter Zustimmung derStände gültige Staatsanleihen machen oder Kriegssteuern ausschreiben.Für diesen Fall wird den Ständen eine nähere Einsicht und Mitwirkungin der Verwaltung in der Art eingeräumt.

1. daß der alsdann zusammen zu berufende Ausschuß zwei Mit¬
glieder an die Ministerien der Finanzen und des Kriegs undeinen Kommissär zur Kriegskasse abordnen darf , um daraus
zu Wachen, daß die zu Kriegszwecken erhobenen Gelder auch
wirklich und ausschließlich zu diesem .Zwecke verwendet werden,und daß derselbe

2. zu der jeweils wegen Kriegsprästationen aller Art aufzustellen-den Kriegskommission ebenso viele Mitglieder abzugeben hat,als der Großherzog, ohne den Vorstand zu rechnen, zur Leitungdes Marsch-, Verpflcgungs - und Lieferungswcsens ernennt.
Auch soll der Ausschuß das Recht haben, zu gleichem Zweckeiner jeden Provinzial -Behörde aus der Zahl der in dem Pro¬
vinzbezirk wohnenden Ständeglieder zwei Abgeordnete beizu¬
geben.

§ 64. Kein Gesetz, das die Versassungsurkunde ergänzt , erläutertoder abändcrt , darf ohne Zustimmung einer Mehrheit von zwei Drittelder anwesenden Stäudeglieder einer jeden der beiden Kammern gegebenwerden.
8 65. Zu allen anderen die Freiheit der Personen oder das Eigen¬tum der Staatsangehörigen betreffenden allgemeinen neuen Landes-

Eil . Art . 17 : »1.» Präposition de In toi est portüe, NU jne du roi, ä in oiinmkredes pnirs ou L cells des deputLs, exceptä In ioi de Uünpüt, (Pli doit Lire ndressee d 'llbordü in oiminkre des deputbs.« Art . 47 : »I-a cblMldre des dbputes reeo'lt toutes iespropositions d 'irnpüts ; ce West cpl'apres gue ces propositions ont bte ndinises, gu 'ellespeuvent etre portöcs ü In ctlnmlire des pnirs.« — 1?. V . § 97 : „Es hängt vom Königeab, die Gesetzesentwürfe entweder vor die Kammer des Senats oder vor die Kammerder Landboten bringen zu lassen. Ausgenommen sind die Entwürfe zu Finanzgesetzen,welche vorläufig in die Kammer der Landboten gebracht werden müssen."
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Metzen oder zur Abänderung oder authentischen Erklärung der bestehen¬
den ist die Zustimmung der absoluten Mehrheit einer jeden der beiden
Kammern erforderlich.

8 66. Der Großherzog bestätigt und promulgiert die Gesetze, erläßt
die zu deren Vollzug und Handhabung erforderlichen, die ans dem Anf-
sichts- und Vcrwaltungsrecht abschließenden und alle für die Sicherheit
des Staats nötigen Verfügungen , Reglements und allgemeinen Verord¬
nungen . Er erläßt auch solche ihrer Natur nach zwar zur ständischen
Beratung geeignete, aber durch das Staatswohl dringend gebotene Ver¬
ordnungen , deren vorübergehender Zweck durch jede Verzögerung ver¬
eitelt würde" .

8 67. Die Kammern haben das Recht der Vorstellung und Be¬
schwerde; Verordnungen Worinnen Bestimmungen eingeflossen, wodurch
sie ihr Zustimmungsrecht für gekränkt erachten, sollen auf ihre erhobene
Beschwerde sogleich außer Wirksamkeit gesetzt werden. Sie können den
Großherzog unter Angabe der Gründe um den Vorschlag eines Gesetzes
bitten . Sie haben das Recht, Mißbräuche in der Verwaltung , die zu
ihrer Kenntnis gelangen, der Regierung anzuzeigeu. Sie haben das
Recht, Minister und die Mitglieder der obersten Staatsbehörden wegen
Verletzung der Verfassung oder anerkannt verfassungsmäßiger Rechte
förmlich anzuklagen. Ein besonderes Gesetz soll die Fälle der Anklage,
die Grade der Ahndung , die urteilende Behörde und die Prozedur be¬
stimmen" .

Beschwerden einzelner Staatsbürger über Kränkung in ihren ver¬
fassungsmäßigen Gerechtsamen können von den Kammern nicht anders
als schriftlich" und nur dann angenommen werden, wenn der Beschwerde¬
führer nachweist, daß er sich vergebens an die geeigneten Landesstellen
und zuletzt an das Staatsministerinm um Abhilfe gewendet hat.

Keine Vorstellung, Beschwerde oder Anklage kann an den Groß¬
herzog gebracht werden ohne Zustimmung der Mehrheit einer jeden der
beiden Kammern.

V. Eröffnung der Ständischen Sitzungen. Formen der Beratungen.
8 68. Jeder Landtag wird iu den für diesen Fall vereinigten

Kammern vom Großherzog in Person oder von einem von Ihm ernann¬
ten Kommissär eröffnet und geschlossen.

OK. Art . 22 : »Oe roi seid sanctionne et pronnd ^ue ies lots«.
6'"' OK. Art . 19 : »Oes ckomdres OM ja koculte 6s supplier le roi 6s proposer une

!oi sur (luel^us okjet hue ce soit, et d ' indiciuer cs leur parrut convenakle rzue Io. loi
contienne «. Art . 55 : »Oo ckainkre des döputes a le droit d 'occuser Iss ministres et de
Iss trrrduire devrrnt Io. ckawkre des poirs, (pd seule o celui de Iss ju^er«. Art . 55:
»IIs ne peuvent etre rrccuses (jus pour 5rdt de trakison ou de concussion. Des lois por-
ticulieres specikieront cette noture de dölits et en determineront Iu poursuite «.

oo OK. Art . 53 : loute pötition ü I'une ou n 1'autre des ckambres ne peut etre
saite et presentes ^ue par ecrit«.
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